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In Verantwortung VOTL Gott und den Menschen

Die rage nach dem Gottesbezug 1n der Europäischen Verfassung

Die Regierungschefs der Mitgliedsländer der Europäischen Unıion haben ach
zähem Rıngen 18. Junı 7004 den ext eıner Verfassung beschlossen. Dabe1
handelt sıch SA eiınen Verfassungsvertrag, nıcht einen
verfassungsgebenden Beschlufß e1ınes dafür zuständıgen Urgans. [)as bedeutet, dafß
dieser völkerrechtliche Vertrag 1n den einzelnen Mitgliedsländern eIst noch ratiı-
izlert werden mu{ Dafür sind 1n einzelnen Mitgliedsstaaten Volksabstimmungen
vorgeschrieben, ın anderen, W1€ ZU Beispiel iın Deutschland, genugt derzeıt eın
Beschlufß des Parlaments. uch ın der Bundesrepublik Deutschland wırd aber ber
eın Referendum öffentlich diskutiert. Angesichts der historischen Bedeutung eıner

Vertassung der Europäischen Unıion un der weıtreichenden Beschränkungen der
nationalen Souveränıtät durch diese Verfassung ware eın solches Referendum
begrüßen, zumal ar das Bewulßtsein VO der Bedeutung der fortschreitenden —-

ropäaischen Eınıgung Hür wirtschaftliche und ökologische Stabilıtät, Frieden un
Freiheıit auch 1n der deutschen Bevölkerung verstärken wüurde. [ )as deutsche olk
1st gewns politisch nıcht wenıger reıt als dıe Völker 1in Mitgliedsländern, dıe eın Re-
ferendum abhalten. Befürchtungen, eın Referendum könne mıt eıner Ablehnung
der Verfassung enden, dürften nıcht begründet se1n.

Wırd 1ın eiınem einzıgen Mitgliedsland, ın dem eın Referendum national V.OI=

geschrieben 1St; die ertorderliche Mehrheıt vertehlt, könnte die Europäische Ver-

fassung W arlr ınsgesamt nıcht in Kraft ELeteN Es muüufste MmMIt dem betreffenden Land
nachverhandelt werden. 1ıne solche Sıtuation erscheint aber unwahrscheinlich,
weıl CS 1n jedem Land parteiübergreifend genügend verantwortungsbewußte Der-

sönlichkeiten o1Dt, dıe dafür werben werden, der herausragenden Bedeutung
eıner „Europäischen Verftfassung”“ dieses Projekt nıcht einzelner Bedenken

insgesamt scheitern Iassen. So 1St beispielsweıse selbst ın Polen nıcht ] 0#

COM da{ß diese Verfassung in einem Referendum des 1ın der Priambel fehlen-
den Gottesbezugs kkeıne Mehrheıt bekommt, obwohl Polen nachdrücklich auf e1-

HE  — solchen Gottesbezug gedrangt hat Formal betrachtet, o1ibt also derzeıt AENRAT:

och keıne yültıge Verfassung fr die Europäische Union. Be1 politischer Bewer-

tung mu{ IMNa aber ohl davon ausgehen, da{fß sıch dem mühsam 7zwischen den

Keprasentanten der D Mitgliedsstaaten endlich gefundenen Kompromifß
manchen Unbehagens nıchts Wesentliches mehr Ündern wırd, weıl die Jüngst VGIS
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oröfßerte Europäische Unıion dringlich 1ne eigene Vertassung benötigt, aktions-
tahıg se1In.

Irotz zahlreicher Interventionen 1St 1n der Priäambel eın Gottesbezug enthalten.
Diese beginnt vielmehr mı1t den Worten: „Schöpfend Aaus dem kulturellen, relig16-
S o  . un humanıstischen Erbe Europas ““ ohne Gott oder die christliche TIradıition
ausdrücklich erwähnen. uch eın nachträglicher „Schlagabtausch“ zwıischen
dem Bundeskanzler, dem SPD-Vorsıitzenden un: der Unionsftraktion 1mM Deutschen
Bundestag Juli 2004 konnte daran nıchts Ündern. Die politische Debatte
den Gottesbezug 1ın der Europäischen Verfassung 1St ottenbar eendet. TIrotzdem
lohnt sıch, den Vorgang tiefer analysıeren, verstehen, AaUS welchen
Gründen das geschehen 1St, ob daraus Konsequenzen zıehen sınd un: Ww1e WIr
Christen mi1t dieser gestalteten Verfassung umgehen sollten. Den Vorgang
schlicht un: öftentlich ZU bedauern un: dann eintach Zur Tagesordnung überzu-
gehen, ware allzu oberflächlich.

Ursache der jetzıgen Textfassung sınd ohl dre1 Umstände, die INnmMeEeEeN-

gewiırkt haben eiınmal die schwankende, teıls wıdersprüchliche Argumentatıon
kırchlicher Interventionen, FA zweıten dıie Uneimigkeıit der Katholiken 1n
verschiedenen Miıtgliıedsländern un: drittens 1ne be] führenden Miıtgliedern des
Verfassungskonvents, ınsbesondere be] seınem tranzösıschem Vorsitzenden Valery
Giscard d’Estaing, anzutreffende Abneı1igung, die rage eınes Gottesbezugs 1n der
EU-Verfassung überhaupt ernsthaft dıskutieren. Ernänı Rodrigues Lopes,
Vertreter der portuglesischen Regierung 1mM Konvent, annte dieses Phänomen
„Chrıistophobie“, letzteres verbunden mi1t eiınem LLUT halbherzigen Engagement
verschiedener Regierungen, eLIwa auch der deutschen, daran Üındern.

Das christliche Erbe 1n Europa
Di1e ersten kırchlichen Appelle den Vertassungskonvent torderten 1ne „Invoca-
t10 Deıi“, 1ne „Anrufung (zOTFtess in der Präambel ohne damıt immer dasselbe
meılnen. [)as löste sogleich 1ın jenen Ländern Ablehnung AdUs, die sıch In ıhren e1ge-
LCIIN Verfassungen ZUrTF weltanschaulichen Neutralıtät bekennen.

In mehreren Verfassungen VO Ländern Furopas 1St ausdrücklich 1ne Invocatıo
De1 enthalten: SO beginnt eLWwa dıe schweıizerische Bundesverfassung mıt den Wor-
eC  >} Al Namen Gottes, des Allmächtigen C oder die oriechische Vertfassung: „Im
Namen der Heılıgen, Wesensgleichen un! Unteilbaren Dreitaltigkeit.... Be-
sonders ausgepragt 1St die Anrutung (sottes 1n der Verfassung Irlands:

„Im Namen der Allerheiligsten Dreitfaltigkeit, NS der alle Autorität kommt und auf dıe,
als UNMNSCTIETN etzten Zıel, alle Handlungen sowohl der Menschen Ww1e€e der Staaten ausgerichtet
se1n mussen, anerkennen WIT, das Volk VO Irland, ın Demut alle 1ISCTC Verpflichtungen B:
genüber UNSCTECIN yöttliıchen Herrn, Jesus Christus.“
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Da eıne solche Verfassungspräambel, zutreffend sS1e inhaltlıch ach christ-
lıchem Verständnis auch ISt, 1ın der Europäischen Unıion nıcht mehrheitsfähig Ware,
lıegt autf der and S1e würde angesichts der weltanschaulichen Pluralıtät uns

Landes auch in Deutschland keıne Mehrheit tinden.
ıne andere Formulierung enthielt den dringenden Appell, die „christlichen

urzeln“ Europas oder das‘ „christliche Erbe“ als vemeInsames Wertefundament 1n
der Priambel eıner EU-Verfassung hervorzuheben. Dagegen wurde sofort eINZE-
wandt, da{ß nıcht ILTE: das Christentum für Europa prägend Wal, sondern auch die

griechische Philosophıie, das Judentum un auch bedeutsame arabische Einflüsse.
Außerdem gehörten auch die Aufklärung und der Humanısmus den Wurzeln
des heutigen Europa. Entsprechenden kirchlichen Interventionen wurde daher eın
exklusiv-elıtäres, geschichtlich ungerechtfertigtes Denken vorgeworfen. Manche
sahen darın auch den unberechtigten Wunsch der Kirchen nach Privilegierung oder
Sal eınen längst überholten Machtanspruch, zumal die Forderungen VOLIL allem VO

„Kirchenoberen“ erhoben wurden, wenıger VO breıten Kirchenvolk in Europa.
Immerhin: Eın kleıiner, WEeNn auch sehr tarbloser CC  „Rest des Anliegens, nämlich dıe

Erwähnung des „relıg1ösen Erbes“ tindet sıch 1n der jetzıgen Fassung der Priambel.
Dıiese besondere Betonung des christlichen Erbes als Wertetundament Furopas W ar

jedoch für das Anlıegen eher kontraproduktıiv.
Blickt 111l zurück, dann 1St das christliche Erbe für Furopa W ar VO oroßer Be-

deutung. Die Betonung der Menschenwürde als Grundwert un Richtmalfß aller
demokratischen europäischen Verfassungen ware iıne Worthülse ohne das jüdisch-
christlich. gepragte Verständnıs, da{fß jeder Mensch Zanz Person, unauswechselbar
einmalıges Geschöpf (zottes ist. So 1St jeder Mensch ZUT Freiheit in Gemeinschaft
berufen un dart nıemals Zn Objekt staatlıchen Handelns werden, sondern mufß

Subjekt mıt einem unverletzlichen Raum eıgener Verantwortung un: Lebens-

gestaltung leıben. Solidarıtät üben, die Umwelt erhalten, Frieden und

Gewaltlosigkeıit Öördern un! selbst praktızıeren all das sind ureigentlich
christliche VWerte, VO denen die Gemeinschaft lebt,; auch solche Glieder der (Se:

meinschaft, die nıcht Chrısten oder gal Atheıisten siınd
Zugleich 1St das christliche Erbe aber nıcht unbelastet. Es 1St w1e€e be1 jeder FErb-

tolge Der Erbe übernımmt nıcht LLUTI die Aktıva, sondern auch die Passıva der FErb-
Irotz der christlichen Lehre VO der Würde des Menschen xab in Kuropa

und dessen Kolonıen Sklavereı un! Leibeigenschaft, diskriminierende Unter-

drückung VO Frauen, die 1ın den Hexenprozessen kulmınıerte, Unterdrückung der

Religionsfreiheit durch Inquisıtion, Söffentliche Ketzerverbrennungen 1mM Namen

der Kırche, tödlichen Antısemi1itismus, Ausbeutung der kleinen Leute, ınsbesondere
der Bauern, un: nıcht wenı1ge reli210s begründete Kriese. Unter der Überschrift
„Europas christliche Wurzeln siınd schmutzıg” kommentierte der italienısche Jour-
nalıst un: Schriftsteller Fılıppo Gentilonı1 1n eiınem Artikel Anfang Julı 2004 dieses

altbekannte, 1in Jahrhunderten angesammelten „Sündenregister” der Kirche. Erst

391



Walter Bayerlein

dıe Französische Revolution habe die eigentlich christlichen Grundwerte der
Freıiheıt, Gleichheit un der Brüderlichkeit tührende Kräfte der damalıgen
katholischen Kırche durchgesetzt un! sSCe1 dadurch 1ın eiıne tundamentale Gegner-
schaft ıhr geraten.

Der katholische Kompromiifß
Als sıch abzeichnete, da{fß dıe Mehrheit 1mM Verfassungskonvent den Vorstellungen
der Kıiırchen nıcht iolgen würde ıch betone der Kırchen, denn der Ratsvorsitzende
der Evangelischen Kırche 1n Deutschland, Bischof Wolfgang Huber un: die Synode
der Evangelısch-Lutherischen Landeskirche 1ın Bayern sıch 1iNnsoweıt mıiıt
Kardınal arl Lehmann un: der Deutschen Bischotskonferenz völlig ein1g such-
ten katholische Stimmen Kompromifßstormeln durchzusetzen. SO eLtWwa den Text der
ach der Wende entstandenen polnıschen Verfassung, heifßt „beschließen WITF,
das polnısche olk alle Staatsbürger der Republık, sowohl diejenigen, die Gott
als die Quelle der Wahrheit, Gerechtigkeit, des Csuten un:! Schönen zlauben, als
auch diejenigen, die dıesen Glauben nıcht teılen ©}  Z

Gegenüber dem Gottesbezug 1ın der Priäambel des deutschen Grundgesetzes, 1n
dem heißt, da{fß sıch das deutsche olk „1M Bewufttsein seıner Verantwortung
VO  — (5Ott un: den Menschen dieses Grundgesetz gegeben“ hat, enthält die
polnische Formulierung eıne andere Ausrichtung. Das Grundgesetz Gott
un: die Menschen, denen vegenüber sıch das deutsche olk (und damıt die 1ın S@e1-
187 Namen gyestaltete Polıitik) verantworten hat Di1e polnısche Verfassung

eın „Gegenüber“, sondern teılt das olk als Verfassungsgeber 1n Gläubige
un Ungläubige, dıe gemeınsam m1t dieser Verfassung leben wollen. Das 1sSt ZW ar
1ne dem innerstaatlichen Frieden dienende Formulierung, oreift aber wesentlıch

1L Ausgehend VO der spezıiellen Erfahrung Deutschlands mıt Z7wel Dıiıkta-
ur‘: unterschiedlicher Pragung, hätte I1a  = VO Anfang versuchen ollen, die
Formulierung des eutschen Grundgesetzes S10 Bewuftsein seıner Verantwor-
Lung VO  — (5O#T un: den Menschen“ auch für dıe EU-Verfassung mehrheitsfähig
machen.

Dabei geht in ERSFGT Linıe nıcht eiıne Bewertung der Vergangenheıt. Die
Bedeutung eiıner solchen Erwähnung (Gsottes 1n der Verfassung 1sSt vielmehr ma{fßs-
gebend „Ma{iß gebend“ vollen Wortsinn für die Zukunft eınes Gememnwesens
als eıner der Freiheıit Orlıentlierten Wertegemeinschaft, dıe Verantwortung
erkennt für ıhr TIun un Lassen. Darın liegt aUsSs meıner Sıcht das entscheidende
Argument.
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In Verantwortung VO  — Gott

„Gott  CC 1n der Verfassung e1ines sıch plural und weltanschaulich neutral,; WE auch
nıcht wertneutral verstehenden Staates oder Staatenverbandes kann verständlicher-
welse nıcht alleın der Gott se1n, WI1E ıh Christen zlauben. Der Verweıs der Priam-
be] auftf (sott beheimatet aber Chrısten iın besonderer Weise in diesem (3emeınwe-
SCHIL, das hre eigene lebensprägende „Verantwortung VOT (5O6tt ausdrücklich zZu

Fundament der gemeıinsamen Lebensordnung macht. Dieser Verweıls auf die Ver-
antwortun VOT (3 1St siıcher auch Juden un Muslimen zugänglıch.

ber auch allen anderen Bürgern un dem BaNzZCH (semeınwesen eıstet dıie ) N
wähnung (sottes als Gegenüber der Verantwortung des einzelnen und der (3emeıln-
schaft eiınen unverzichtbaren Dıienst. (Off 1in der Priäambel des Grundgesetzes 1st
1ne staändıge Erinnerung daran, da{flß 1n diesem Staat weder der Staat noch der
Mensch (Söft 1St, der Staat keinestalls für alles seıne Zuständigkeıit reklamıeren
darf un der einzelne Mensch nıcht das Ma{ß aller Dınge IsStT. Das Wort „Gott  D steht
1er als betonte Abwehr dıe Überwältigung des einzelnen durch den Staat
oder die Gesellschaft un: zugleich dıe Vergötzung des Indiyiduums, das
ylaubt, LLUT och sıch selbst verantwortlich se1n. Es 1St die tejerliche Aussage der
Gemeinschaft, da{ß der Mensch dazu beruten SC sıch selbst überschreiten.

So sehen das auch die einschlägiıgen Kommentare ZU Grundgesetz. Es sollen
D Beleg dafür 7wWel Beispiele zıtlert werden:

„Dıie Formel bringt zunächst eiıne Dıstanz zZu nationalsozialistischen Regiıme ZU

Ausdruck und betont zugleıich die renzen der verfassunggebenden Gewalt SOWI1Ee die
dienende, verantwortungsbeladene Stellung des NECU geschaffenen Staatswesens. Der Staat
oll begrenzt se1n und oll nıcht über alles verfügen dürten. Imperium SCINDECI Iımıtatum
CS Der Gottesbezug 1in der Präambel, verbunden mı1t der Verantwortung VOT den Men-
schen, 1n der der Verfassungsgeber gehandelt hat, 1St eine Absage alle totalıtären Staats-
modelle. Er 1St dıe Summe des biısherigen Wıssens über die renzen menschlicher Fähig-
keıit.In Verantwortung vor Gott und den Menschen  In Verantwortung vor Gott  „Gott“ in der Verfassung eines sich plural und weltanschaulich neutral, wenn auch  nicht wertneutral verstehenden Staates oder Staatenverbandes kann verständlicher-  weise nicht allein der Gott sein, wie ihn Christen glauben. Der Verweis der Präam-  bel auf Gott beheimatet aber Christen ın besonderer Weise in diesem Gemeinwe-  sen, das ihre eigene lebensprägende „Verantwortung vor Gott“ ausdrücklich zum  Fundament der gemeinsamen Lebensordnung macht. Dieser Verweis auf die Ver-  antwortung vor Gott ist sıcher auch Juden und Muslimen zugänglich.  Aber auch allen anderen Bürgern und dem ganzen Gemeinwesen leistet die Er-  wähnung Gottes als Gegenüber der Verantwortung des einzelnen und der Gemein-  schaft einen unverzichtbaren Dienst. Gott in der Präambel des Grundgesetzes ist  eine ständige Erinnerung daran, daß in diesem Staat weder der Staat noch der  Mensch Gott ist, d.h. der Staat keinesfalls für alles seine Zuständigkeit reklamieren  darf und der einzelne Mensch nicht das Maß aller Dinge ist. Das Wort „Gott“ steht  hier als betonte Abwehr gegen die Überwältigung des einzelnen durch den Staat  oder die Gesellschaft und zugleich gegen die Vergötzung des Individuums, das  glaubt, nur noch sich selbst verantwortlich zu sein. Es ist die feierliche Aussage der  Gemeinschaft, daß der Mensch dazu berufen ist, sich selbst zu überschreiten.  So sehen das auch die einschlägigen Kommentare zum Grundgesetz. Es sollen  zum Beleg dafür zwei Beispiele zitiert werden:  „Die Formel bringt zunächst eine Distanz zum nationalsozialistischen Regime zum  Ausdruck und betont zugleich die Grenzen der verfassunggebenden Gewalt sowie die  dienende, verantwortungsbeladene Stellung des neu geschaffenen Staatswesens. Der Staat  soll begrenzt sein und soll nicht über alles verfügen dürfen. Imperium semper limitatum  est. Der Gottesbezug in der Präambel, verbunden mit der Verantwortung vor den Men-  schen, in der der Verfassungsgeber gehandelt hat, ist eine Absage an alle totalitären Staats-  modelle. Er ist die Summe des bisherigen Wissens über die Grenzen menschlicher Fähig-  keit. ... Mit der Formel als Motivation ist weder eine Verpflichtung auf das Christentum  oder auf einen persönlichen Gott zum Ausdruck gebracht noch die Bundesrepublik als  christlicher Staat charakterisiert. Solch ein Verständnis verbietet sich schon im Hinblick  auf die Glaubensfreiheit.  Über den Motivationscharakter hinaus wirkt die Formel auch in die Zukunft; sie enthält  ein normatives Staatsziel, das man wie folgt formulieren kann: Alle staatliche Politik muß  den Menschen in seiner Würde achten und in Rechnung stellen, daß er weder als Individuum  noch als Kollektiv in Bezug auf die Bedingungen seiner Existenz souverän ist. Diese Absage  an jeden prometheischen Größenwahn und Mahnung zur Bescheidenheit verbieten z.B. eine  Politik, die den Menschen kulturrevolutionär verändern, den ‚wahren Menschen“‘ erst  hervorbringen will, die den im Menschen steckenden homo religiosus nicht anerkennt, der  nach Anfang, Ende und Sinn des Daseins fragt, der rational nicht erklärbares Vertrauen und  Hoffnung hat. Das menschliche Heil und die menschliche Erlösung sind weder individuell  noch kollektiv gesehen politische Aufgaben“ (Ch. Starck in v. Mangoldt-Klein, GG *1999,  Präambel RdNr. 36f.).  598Mıt der Formel als Motivatıon 1st weder eıne Verpflichtung auf das Chrıistentum
oder auft eınen persönlıchen Gott ZU Ausdruck gebracht noch dıe Bundesrepublık als
christlicher Staat charakterısıert. Solch eın Verständnıis verbietet sıch schon 1mM Hınblick
auf dıe Glaubenstreiheıit.

ber den Motivationscharakter hınaus wirkt die Formel auch 1n dıe Zukunft:; sS1e enthält
eın nOorMAtıves Staatszıel, das IMNan W1€e tolgt ftormulieren kann Alle staatliche Politik mufß
den Menschen 1ın seiner Wüuürde achten und in Rechnung stellen, da{ß CI weder als Indiyiıduum
noch als Kollektiv 1n Bezug auf die Bedingungen seiıner Exıstenz souveran 1ST. Dıiese Absage

jeden prometheischen Größenwahn und Mahnung ZUr!r Bescheidenheıt verbieten eine
Politik, die den Menschen kulturrevolutionär verändern, den ‚wahren Menschen:‘ erst

hervorbringen will, die den 1m Menschen steckenden homo relig10sus nıcht anerkennt, der
nach Anfang, Ende und 1nnn des 4Sse1Ns fragt, der rational nıcht erklärbares Vertrauen und
Hoffnung hat Das menschliche eıl und dıe menschliche Erlösung sınd weder individuell
noch kollektiv vesehen politische Aufgaben” (Ch Starck 1ın Mangoldt-Kleın,
Präambel RAaNr. 3610)
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Unter der Überschrift „Kernaussage: Relatıvıität staatlicher Macht“ schreıbt Horst Dreıier
1n seınem OmmMmMentar ZU Grundgesetz 1996); Präambel RdNr.

„Rıichtig verstanden, erwelst sıch der Gottesbezug der Präambel als eıne Art Demuts-
formel. Nıcht 1ıne transzendente Überhöhung der Verfassung als zumıiındest miıttelbar
gottgegebener ext der uch 11UT ıhre legıtımıerende überposıtive Verankerung geht CSs SO11-

dern dıe Betonung der Weltlichkeit und damıt der Immanenz, VOT allem der Endlichkeit
und Fehlbarkeit auch eiıner demokratischen Vertassungsordnung. Da sıch beım Staat
1ne diesseitige, nıemals perfekte Ordnung andelt, die keinen absoluten Wahrheitsgehalt für
sıch beanspruchen kann, da{fß der Staat Menschenwerk und als solches tehlerhatt 1St diıes
betonen zab die historische Sıtuation 1M Jahre 1949 ebenso Anlafß Ww1e€e dıe des Jahres 1990
Totalıtären Staatsmodellen jedweder Provenıjenz wiırd durch die Priäambel ıne Absage
teilt.

Und 1n Randnummer DE

„Insotern, als der Gottesbezug 1n der Präambel eiıner verbreıteten Lesart zufolge als Ab-
Sapc d die Absolutheıt staatlıcher Herrschaftsgewalt begreiten 1St, andelt sıch Iso
1ne ‚Treiheıtsnotwendıge Leerstelle

Dreıier interpretiert 1mM übrıgen auch die „ Verantwortung VOT den Menschen“
einer höchst aktuellen Weise:

„Auch dabe] andelt sıch nıcht ine rhetorische Formel. Vielmehr 1St AL Ausdruck
gebracht, da{fß die Verfassung über dıe Gegenwart hınauswelst und uch zukünftigen (zene-
ratıonen Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten sıchern hat. ... Ausgesagt 1St, da{fß das
Grundgesetz dıe Zukunftsdimension kennt und seınen Schutz- und Regelungsanspruch
nıcht auf dıe hiıer und heute lebenden Menschen beschränkt“ (RdNr. 22

Ich moöchte hinzufügen, da{fß damıt die Verantwortung für alle Menschen ANZC-
sprochen 1St, also auch für die, die außerhalb UNSCLEGT staatlıchen Grenzen 1n Armut
leben mussen. Fur FEuropa würde das 1ne Absage eıne „Festung Luropa a
SsSten anderer Länder“ bedeuten, 1ne angesichts der Globalisierung sehr wichtige
Fundamentalaussage, die zuLl 1n dıe Präambel eıner Verfassung der Europäischen
Unıion gepaßt hätte. Fuür Christen erg1bt sıch diese Verantwortung schon AUS dem
Wıssen, da{fß alle Menschen ıhre Schwestern un! Brüder sind, weıl S1e AaUuUs der and
(sottes kommen un:! dafß deshalb ın Verantwortung VOT (SOöft das Gemeinwohl
nıcht ego1stisch oder gruppenegoistisch definıiert werden dart Andere Menschen
mogen aus anderen Gründen LT oleichen Überzeugung kommen. Der Zweıklang
VO „Bewußfßtsein der Verantwortung VOT Gott un:! den Menschen“ 1ın der Präam-
bel der EU-Verfassung hätte daher einen tiefen aktuellen un: zugleich dauerhaften
Sınn gehabt.

Die verstandene un öffentlich vermuıttelte Erwähnung (sottes 1n der Priäambel
eiıner künftigen EU-Verfassung ware keine Privilegierung der Kıirchen. S1e würde
deren staatsrechtliche Stellung 1n den einzelnen Ländern nıcht berühren, die übr1-
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SCNS 1ın Art 51 der EU-Verfassung ausdrücklich veschützt 1St S1e würde daher keın
Wiıderspruch 76} den unterschiedlichen TIradıtiıonen europäischer Länder 1m Staat-
Kirche-Verhältnis se1nN, W1e eLIwa2 der in der Diskussion vielbeschworenen
L alzitat: Frankreıichs.

Pluralistische Gemeinschaft als Wertegemeinschaft
1iıne Erwähnung (zottes ın einer europäischen Verfassung 1st selbstverständlich als
solche och eın Schutz eine alsche Politik. Sıe annn aber gerade 1n der
Priambel ıne wichtige Erinnerung die treiheitliche Ausrichtung der (GGemeın-
schaft se1nN, die mehr se1ın mu{fß als Markt und Wettbewerb, nämlıch 1ne Wertege-
meınschaft.

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, da{ß 19L dıe Schweizer Xxper.
tenkommıiıssıon für die Totalrevısıon der Schweizer Bundesverfassung, die Ja WwW1e€e
dargelegt 1n  2 echte Anrufung (sottes 1n der Präambel hat, 1n ıhrem Bericht den
erneut vorgesehenen Gottesbezug 1n der Priäambel W1e€e folgt begründet hat In der
Anrufung (sottes lıege „eIn Bekenntnıis 741388 Relativıtät aller staatlıchen Macht“,
außerdem zeıge sıch, „dafß das Schweizervolk seınen Staat nıcht als das Höchste
betrachte, sondern da{fß eınen yöttliıchen Auftrag JAÜLT: Verwirklichung eıner IMCH-

schenwürdigen Ordnung des Zusammenlebens anerkenne. Als Chitfre für eınen
über alles Menschliche hinausgehenden Verpflichtungshorizont sollte dıe Formel

Atheısten 1annehmbar se1n könnenIn Verantwortung vor Gott und den Menschen  gens in Art. 51 der EU-Verfassung ausdrücklich geschützt ist. Sie würde daher kein  Widerspruch zu den unterschiedlichen Traditionen europäischer Länder im Staat-  Kirche-Verhältnis sein, wie etwa zu der in der Diskussion vielbeschworenen  „Laizität“ Frankreichs.  Pluralistische Gemeinschaft als Wertegemeinschaft  Eine Erwähnung Gottes in einer europäischen Verfassung ist selbstverständlich als  solche noch kein Schutz gegen eine falsche Politik. Sie kann aber gerade in der  Präambel eine wichtige Erinnerung an die freiheitliche Ausrichtung der Gemein-  schaft sein, die mehr sein muß als Markt und Wettbewerb, nämlich eine Wertege-  meinschaft.  Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, daß 1977 die Schweizer Exper-  tenkommission für die Totalrevision der Schweizer Bundesverfassung, die ja — wie  dargelegt — eine echte Anrufung Gottes in der Präambel hat, in ihrem Bericht den  erneut vorgesehenen Gottesbezug in der Präambel wie folgt begründet hat: In der  Anrufung Gottes liege „ein Bekenntnis zur Relativität aller staatlichen Macht“,  außerdem zeige sich, „daß das Schweizervolk seinen Staat nicht als das Höchste  betrachte, sondern daß es einen göttlichen Auftrag zur Verwirklichung einer men-  schenwürdigen Ordnung des Zusammenlebens anerkenne. Als Chiffre für einen  über alles Menschliche hinausgehenden Verpflichtungshorizont sollte die Formel  sogar Atheisten annehmbar sein können ... Diese Art der Verfassungseinleitung  dürfe nicht eine bestimmte Weltanschauung mit sich bringen, sondern wolle ledig-  lich eine Grundhaltung ausdrücken, daß sich Mensch und Staat nicht auf sich selbst  gründen wollten“ (Bericht S. 18, zitiert nach Starck in v. Mangoldt-Klein, GG,  Präambel RdNr. 37).  Tendenzen zur beanspruchten oder zugeschobenen Allzuständigkeit der Ge-  meinschaft wie auch Tendenzen zu einem ausufernden Individualismus, der in den  Menschenrechten nur noch Rechte und keine Pflichten gegenüber anderen erken-  nen kann, sind der Europäischen Union keineswegs völlig fremd. Die Erfahrung  mit totalitären Regimen und der Zerstörung humaner Werte liegt für viele europäi-  sche Völker, besonders für die sogenannten Beitrittsländer nur kurz zurück. Diese  Erfahrungen haben nicht nur Christen gemacht.  Von diesen Erfahrungen geht ganz betont die Bayerische Verfassung — die be-  kanntlich älter ist als das Grundgesetz — aus, wenn sie.in der Präambel bekräftigt:  „Angesichts des Trümmerfelds, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott,  ohne Gewissen und ohne Achtung der Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten  Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlech-  tern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechts dauernd zu sichern, gibt  sich das Bayerische Volk ... nachstehende Verfassung.“  393Diese Art der Verfassungseileitung
dürte nıcht eıne bestimmte Weltanschauung mI1t sıch bringen, sondern wolle ledig-
ıch 1ne Grundhaltung ausdrücken, da{fß sıch Mensch un Staat nıcht auf sıch selbst
yründen wollten“ (Bericht 18, zıtlert ach Starck 1in Mangoldt-Kleın, G
Priambel dNrzr. 3/)

Tendenzen ZUT beanspruchten oder zugeschobenen Allzuständigkeıt der (Ge:
meıinschaft W1€e nuch Tendenzen eiınem ausuternden Individualismus, der 1n den
Menschenrechten NRENG och Rechte und keıne Pflichten gegenüber anderen erken-
NeN kann, sınd der Europäischen Union keineswegs völlıg tremd Die Erfahrung
mi1t totalıtiären Regımen und der Zerstörung humaner Werte lıegt für viele europäl-
csche Völhker, besonders für die SOogenannten Beitrittsländer 1Ur 1rZ zurück. Diese

Erfahrungen haben nıcht NUur Christen gemacht.
Von diesen Erfahrungen geht ganz betont dıe Bayerische Vertassung die be-

kanntlich alter 1st als das Grundgesetz aus, wWwenNnn sie.in der Priambel bekräftigt:
„Angesichts des Trümmerftelds, dem eıne Staats- und Gesellschaftsordnung hne Gott,

ohne (Gewı1issen und hne Achtung der Würde des Menschen dıe UÜberlebenden des /7weıten

Weltkrieges geführt hat, 1n dem testen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlech-
Lern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeıt und des Rechts auernd sıchern, o1bt
sıch das Bayerische VolkIn Verantwortung vor Gott und den Menschen  gens in Art. 51 der EU-Verfassung ausdrücklich geschützt ist. Sie würde daher kein  Widerspruch zu den unterschiedlichen Traditionen europäischer Länder im Staat-  Kirche-Verhältnis sein, wie etwa zu der in der Diskussion vielbeschworenen  „Laizität“ Frankreichs.  Pluralistische Gemeinschaft als Wertegemeinschaft  Eine Erwähnung Gottes in einer europäischen Verfassung ist selbstverständlich als  solche noch kein Schutz gegen eine falsche Politik. Sie kann aber gerade in der  Präambel eine wichtige Erinnerung an die freiheitliche Ausrichtung der Gemein-  schaft sein, die mehr sein muß als Markt und Wettbewerb, nämlich eine Wertege-  meinschaft.  Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, daß 1977 die Schweizer Exper-  tenkommission für die Totalrevision der Schweizer Bundesverfassung, die ja — wie  dargelegt — eine echte Anrufung Gottes in der Präambel hat, in ihrem Bericht den  erneut vorgesehenen Gottesbezug in der Präambel wie folgt begründet hat: In der  Anrufung Gottes liege „ein Bekenntnis zur Relativität aller staatlichen Macht“,  außerdem zeige sich, „daß das Schweizervolk seinen Staat nicht als das Höchste  betrachte, sondern daß es einen göttlichen Auftrag zur Verwirklichung einer men-  schenwürdigen Ordnung des Zusammenlebens anerkenne. Als Chiffre für einen  über alles Menschliche hinausgehenden Verpflichtungshorizont sollte die Formel  sogar Atheisten annehmbar sein können ... Diese Art der Verfassungseinleitung  dürfe nicht eine bestimmte Weltanschauung mit sich bringen, sondern wolle ledig-  lich eine Grundhaltung ausdrücken, daß sich Mensch und Staat nicht auf sich selbst  gründen wollten“ (Bericht S. 18, zitiert nach Starck in v. Mangoldt-Klein, GG,  Präambel RdNr. 37).  Tendenzen zur beanspruchten oder zugeschobenen Allzuständigkeit der Ge-  meinschaft wie auch Tendenzen zu einem ausufernden Individualismus, der in den  Menschenrechten nur noch Rechte und keine Pflichten gegenüber anderen erken-  nen kann, sind der Europäischen Union keineswegs völlig fremd. Die Erfahrung  mit totalitären Regimen und der Zerstörung humaner Werte liegt für viele europäi-  sche Völker, besonders für die sogenannten Beitrittsländer nur kurz zurück. Diese  Erfahrungen haben nicht nur Christen gemacht.  Von diesen Erfahrungen geht ganz betont die Bayerische Verfassung — die be-  kanntlich älter ist als das Grundgesetz — aus, wenn sie.in der Präambel bekräftigt:  „Angesichts des Trümmerfelds, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott,  ohne Gewissen und ohne Achtung der Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten  Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlech-  tern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechts dauernd zu sichern, gibt  sich das Bayerische Volk ... nachstehende Verfassung.“  393nachstehende Verfassung.”
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In die nıedersächsische Verfassung 1st der Gottesbezug ers durch
Volksabstimmung gekommen. Auf europäischer Ebene tehlt bisher eın solches
rechtliches Instrumentarıum.

In der Verfassung ON Rheinland-Ptalz 1947, zuletzt geändert 1993; heißt
1n der Präambel:

IM Bewulfstsein der Verantwortung (@)8 Gott, dem Urgrund des Rechts und Schöpter
aller menschlichen Gemeinschaft, d em Wıillen beseelt, dıe Freiheit und Würde dL‘S Men-
schen Z.U sıchern, hat siıch das Volk Rheinland-Ptftalz diese Verfassung gegeben.“

Eınen Gottesbezug ın Anlehnung an das Grundgesetz kennen dıe Landesver-
tassungen Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt (1992)
und Thüringen (1995) hne Gottesbezug sınd die räambeln der Landesvertas-
SUNSCH VO Hessen, Hamburg, Berlın, Brandenburg, Sachsen (WwoO allerdings OM

Staatszıiel der „Bewahrung der Schöptung“ dıe ede 1st), Bremen un: Mecklen-
burg-Vorpommern (wo aut das „Wıssen umm die Grenzen menschlichen uns  C
hingewiesen wiırd) Die Landesverfassungen N{ aarland un: VO Schleswig-
Holsteıin haben keine Priäambel. S1e befinden sıch damıiıt in Gesellschaft vieler
europäıischer Staaten, deren Verfassungen keine Präambel enthalten.

Die Uneinigkeit der Katholiken

Der 7weıte Grund für das Fehlen eınes Gottesbezugs 1n der EU-Verfassung 1st
neben der schwankenden, in sıch nıcht konsistenten Argumentatıon der Kirchen-
tührung, die gelegentlich mehr den Anschein e1ines Anwalts 1n eigener Sache als Ee1-
LT selbstlosen Anwaltschaft für die Freiheit aller Menschen VO  - totalıtären Staats-
modellen un:! Staatsutopıien erweckt hat, die Uneinigkeıt der Katholiken 1n dieser
rage Dies kennzeıichnet die Diskussion dazu, dıe 1mM Europäischen Oorum der
Natıonalen La:enkomitees (Europäisches Laı:entorum) stattgefunden hat

Auf dem Kongreifß 1n Erturt 2002 tand sıch ZWAaTr eıne Mehrheit für eınen Be-
schluß, der die Aufnahme eınes Gottesbezugs 1n die EU-Verfassung torderte. ber
eine stattliche Minderheit WAaTtr dagegen, eLIwa die tranzösıische Delegatıion, dıe
tranzösısch sprechenden Belgier un: die skandinavischen Delegationen. Andere
enthielten sıch der Stimme. Die polnische, slowenische, slowakische, kroatische,
Öösterreichische un: die deutsche Delegatiıon gehörten den Befürwortern. Die
Debatte zeıgte, da{fß über das Verhältnis v Staat, Relıgion un! Kırche un: ber
das polıtische Handeln katholischer Organısationen 1m allgemeiınen YJUCI durch
Europa schon engagıerten Katholiken durchaus unterschiedliche Vorstellun-
SC herrschen.

Be1 der Zusammenkunft des Europäischen Laientorums VOIN bıs ZU Juli
2004 ın Fatıma 1ın Portugal, be] der 19 Länder vertreten WAarceCll, ergaben sıch ENTISPFE-
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chend unterschiedliche Bewertungen darüber, da{fß die EU-Verfassung bisher keinen
Gottesbezug enthält. Kın der polnischen und der slowakischen Delegation eIN-
gebrachter Antrag erreichte nach Änderungsanträgen der nıederländischen und der
deutschen Vertretung eine Mehrheit. Aber Geschlossenheit WAar auch jetzt nıcht A

erreichen. Dieser knappe Beschlufß lautet:

„Dıie Statutenversammlung des Europäischen Laienforums bedauert, dafß BEPOLZ vieler
Interventionen 1 der Europäischen Verfassung keıin Bezug auf die christlich-jüdischen U1 -
zeln und (zott BCHOÖOTNIMMCN wiırd. Wır sind überzeugt, al an Gottesbezug M d(.‘f Kuro-
päischen Verftassung schr wichtig ISt ür die gemeinsamen Werte und clas &7  "’usammenleben der
Völker 1n Europa.‘

„Christophobie“ in Kuropa
Die dritte Ursache 1St der tehlende politische Wıille der Mehrheit des Vertassungs-
konvents, iınsbesondere se1nes Präsıdenten Valery Giscard d’Estaing, die rage eines
Gottesbezugs überhaupt ernsthaft diskutierten. Hıer kam die französische Dog-
matısıerung der AL aicıte: Z Tragen, die AUS der Französıischen Revolution
hervorgegangene strikte Irennung VO Staat un Kıirche, die in der Religion VOT Al-
lem eiıne Privatangelegenheıit des einzelnen sıeht, während der Staat jeder Religi0n
neutral gegenübersteht. Der Vorsitzende verstand Cd, das Thema weıtgehend t._

buisieren, obwohl 1ın Frankreich durchaus auch andere Stimmen yab Er rückte die
Fragen der Struktur der Urgane, die Mehrheitsfrage bei Abstimmungen, die Befug-
nısse der Kommıissıon, des Kates un: des Parlaments in den Vordergrund iın der Tat
wichtige Fragen. Eın Gottesbezug in der Priäambel der EU-Verfassung wurde als für
Frankreich schlechthin unannehmbar, Ja nıcht einmal diskutierbar dargestellt. Wer
dafür WAal, dem lag otfenbar nıchts Furopas Einıgung und all eıner Vertassung, die
doch für die S alten un! die zehn Mitglieder unverzichtbar 1St

Als dann das „Paket“ endlich 1n den wichtigen Fragen „geschnurt WAal, hiefß CS
daran dürte INa  . nıcht mehr rühren, SONS scheitere das Projekt. Der Rat der
Regierungschefs, der zunächst der Mehrheitsfrage 1n der erweıterten Eu-
ropäischen Union keıine Eınıgung erzielen konnte, da{fß die Erweıterung zunächst
ohne Verfassung vollzogen werden mu(fßte, WAar schliefßlich troh und gylücklich, dıe
Mehrheıitsfrage doch och lösen können. Fur eiıne weıtere AÄnderung, eLtwa in der
rage des Gottesbezugs 1n der Priäambel tehlte die Kraft ZUE Verhandlung und ZU

Kompromuißß, vermutlich be1 vielen auch der Wille, da die „französische Haltung“ 1n
dieser rage bekannt W al. uch die deutsche Regierung drängte nıcht auf einen

Gottesbezug, obwohl Bundeskanzler Gerhard Schröder dies nach eıgenem Bekun-
den „SCII gesehen“ hätte. ehr als das Erreichte se1l nıcht konsenstfähig BCWECSCHL,;

VOT dem Bundestag LUNteTr. Hınwelis auf die laizistische Tradition mehrerer
Länder.
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[)as (3emeınsame 1mM Dialog tinden

Was 1St 1U  — das Fazıt aUuUs der wen12 ergiebigen Diskussion den Gottesbezug
1in der Europäischen Vertassung? Das Wesentliche 1St, da WITr künftig 1n FEuropa als
Kıiırche un:! möglıchst ökumeniısch als Kıirchen mMI1t eıner Stimme reden ler-
NCN, da WIr unterschiedlicher TIradıtıonen das (Gemeılnsame 1m Dıialog tinden
un: öffentlichkeitswirksam tormulieren. Dazu raucht die realistische Möglıch-
elt un: dıe Bereıitschaft Z Diskussion un: Meinungsbildung 1n europäaıischen
Fragen. Bisher scheiterte 1es nıcht zuletzt Sprachschwierigkeiten un VOTLT allem

geringen Interesse nationaler Medien europäischen Zukunftsfragen. Das wI1e-
derum korrespondıiert MI1t dem beschämend geringen Interesse der Bevölkerung,
Ww1e€e sıch 1ın der geringen Beteiligung be] der Wahl des Europaparlaments YJUCI
durch Europa gezeıgt hat Das Interesse der Medien Vorgängen un: das Inter-
SSC der Leser entsprechenden Intormationen un:! meınungsbildenden KÖöM=-

stehen 1n eıner Wechselbeziehung. Was heltfen die schönsten Reso-
lutionen katholischer Räte un: Verbände europäischen Fragen, WECI111 S1Ee schon
1m eıgenen Land aum jemand ZUT Kenntnıs nımmt, weıl aum jemand darüber
berichtet, geschweıge denn, da{fß eıne ‚europäische Offentlichkeit“ davon Kenntnıiıs
erlangt.

Daher 1St die Gründung eines strukturierten Netzwerks zwıischen christlichen
Gruppierungen (praktische Okumene 1St hıer unverzichtbar) YJUCL durch Europa
vordringlıch, W1€e das Zentralkommiuittee der Katholiken dies VO  — allem m1t der tran-
7zösıschen ewegung „Semaıunes soc1ales“ Einbeziehung welıterer Organı-
satıonen 4US anderen Ländern nachhaltıg betreıibt. Das Europäische La:entorum
bleibt als wichtige Plattform des Austauschs un: der Begegnung solange politisch
wen1g wırksam, solange die einzelnen Delegationen 1n ihrem Heı1i1matland inner-
kıirchlich eınen höchst unterschiedlichen Status un: damıt eıne sehr abgestufte
Legıitimation tür politisches Handeln mıtbringen. Di1e Frustratiıon darüber, da{fß alle
Interventionen Zu Gottesbezug 1n der Europäischen Vertassung letztlich trucht-
los geblieben sınd, darft nıcht 7ARRE politischen Abstinenz und schon Sal nıcht ZAb-
kehr VO  — der europäischen Idee tühren.

Mıt der Charta der Grundrechte christliıch verantwortete Politik gestalten
Man mu{fß auch der Jetzt VO Rat der Regierungschefs beschlossenen FU-Vertas-
SUuNg Gerechtigkeıit wıderfahren lassen. Die Priäambel alleın, wichtig S1e als AS-
legungsmittel un! Staatsgrundbestimmung 1St; schützt nıcht VOT falscher Politik
Entscheidend 1St auch, W1€ der übrıge Inhalt aussıeht. uch autf die Priäambel des
deutschen Grundgesetzes brauchte das Bundesverfassungsgericht biısher 211 A4aUS-

drücklich zurückzugreıten, weıl sıch das „BewulßSstsein des Deutschen Volkes VO
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der Verantwortung NVO)I: (3Oött und den Menschen“ iın Grundrechten, insbesondere iın
der Unantastbarkeit der Menschenwürde konkretisiert hat, da{ß diese herangezo-
SCcmH werden konnten. uch die 1M Grundgesetz verankerten Prinzıpien der Soz1al-
staatliıchkeit und Rechtsstaatlichkeit, die Balance der öffentlichen Gewalt durch
demokratische Wahlen (dafß also die Macht LLUT auf eıt verliehen wırd), durch
Gewaltenteijlung un: ditfferenzierte Föderalısmuskompetenzen entsprechen dieser
Verantwortung VOT Gott un! den Menschen. SchliefßSlich dart nıcht übersehen W.G1>=

den, da{ß auch europäaıische Staaten, die traditionsgemäfß keıne Präambel oder keinen
Gottesbezug in ihren Verfassungen kennen, freiheitliche Rechtsstaaten sind, ın de-
NnenN die Menschenwürde geachtet wird.

Insotern 1St VO großer Bedeutung, da{fß die Europäische Grundrechtecharta 1n
die EU-Verfassung integriert worden 1St; da{fß Jetzt auch europäısch verbürgte
Grundrechte xibt Dieses Kapıtal mu{ künftig für eıne christlich gepragte 10080

päische Politik 88 Verantwortung VOT (5Oött un den Menschen“ SCNUTZL un! AdUu5-

geschöpft werden, auch WenNn dieser Satz nıcht 1n der Priambel der EU-Verfassung
steht. uch ohne diese Formel begründet die EU-Verfassung eın „gottloses Eu-
rODa”; solange die Christen und alle Menschen Wıllens nıcht A4US rust VO  —

der politischen Bühne verschwinden. Christlicher Glaube verlangt nach politischer
Mitgestaltung. Die Geschichte VO  — dem, der au dem Weg ach Jericho die
Räuber tiel“, un: dem, der ıhm geholfen hat, 1st ekannt. Diese karıtatıve Tat W ar

gewifßs richtig. Wenn derselbe Helter aber jeden Tag auf mehrere Opfter VO  — Räubern
stöft, bleibt die Einzelfallhilfe unzureıichend. Es mu{( dann endlich Wırk-

das Uberhandnehmen der Räubere1 geschehen, un das 1sSt verantwor-

tungsbewußte Politik.
Papst Johannes Paul I1 hat in seiınem Lehrschreibens „Christitideles Laicı“ Z

polıtischen Verantwortung der La1en sehr klare Worte geschrıeben 1m Sınn eıner
konkreten un: nachdrücklichen Aufforderung alle Laıen, Frauen un Manner

oleichermaßen, sıch „1N dıe Politik einzuschalten“ fern aller Vorurteıle, Politik sSe1
ür Christen eın „schmutzıges Geschäft“:

„Um die zeıitliche Ordnung 1m genannten 1inn des Dienstes Menschen christlich 1N-

spırıeren, können dıe Laıen nıcht darauf verzichten, sıch 1n dıe ‚Politik‘ einzuschalten, das
heifßt in die vieltältigen und verschiedenen Inıtıatıven auf wirtschaftlicher, sozı1aler, ZES ELZ-
gebender, verwaltungsmäßiger und kultureller Ebene, die der organıschen und systematı-
schen Förderung des Allgemeinwohls dıenen“ (Nr. 42)

Maßgebend 1st für den aps dıe Orıientierung am Gemeinwohl un den
menschlichen Werten, SOWIl1e das Verständnıis politischer Arbeıt als Idienst. Dabe!
betont miı1t dem Konzıil die E1ıgenverantwortung un dıe Bedeutung der eiıgenen
Fach- un!: Lebenskompetenz in der Politik

Kardinal arl Lehmann hat 1n seiınem Buch „Glauben bezeugen, Gesellschaft gC-
stalten“ (Freiburg 1995 dreı Schwerpunkte dieses Dienstes der Kırche (Semeın-

399



Walter Bayerlein

tormuliert: Die Kırche habe eine inspirierende Funktion, ındem S1Ce Motiva-
t10N un: Kraft für polıitisches Handeln weckt:; 1ne krıtisch-korrigierende Funktion,
ındem S1e VOTL Fehlentwicklungen un:! solıdarısch ach besseren Lösungen
sucht, un:! eıne transzendierende Funktion, iındem sS1e Grenzen menschlichen (Ze=
staltens aufzeigt un: innerweltliche Heilslehren oder Utopıen zurückweiıst.

uch der ehemalige Bundesverfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckentörde
spricht VO drei Funktionen der Kırche 1n un: gegenüber Staat und Gesellschaft
(vgl Staat Gesellschaft Kıirche, Freiburg 1982, 66 fl} Dıies sınd für ıh einmal die
Wertbegründung: Die allgemeinen menschlichen Werte, auf die eine profane plura-
lıstiısche Gesellschaft angewılesen 1St; werden VO der Kırche aus christlicher Moti-
vatıon iın die Gesellschaft eingebracht. Des weıteren die Integration UunN (7emeın-
wohlfindung: Im unvermeıdbaren Streıt der konkurrierenden Interessen ann die
Kırche leichter als dıe oroßen Interessengruppen den Horizont oder die regulatıve
Idee des GemeLhmwohls SA Geltung bringen. Als dritte Funktion tührt die Kritik
un: das Wächteramt In zugespitzten Sıtuationen 1St Aufgabe der Kırche, tür
Wuürde und Rechte der Menschen auch mahnend un: protestierend einzutreten.

Bernhard Sutor tormuliert den „Öffentlichkeitsauftrag der Kırche“ tolgender-
ma{fßen:

IN der Tat drängt sıch u1ls heute unweıigerlich diıe Frage auf, ob 1ne Konsum-, Wohl-
stands- und Versicherungsgesellschaft dauerhaft solıdarısch zusammenhalten kann, WEEeNN die
Maxımierung des ırdıschen Glücks ıhr einzıger Sinnhorizont IST. Das heifßst aber, da{ß die
Kırche iıhren Öffentlichkeitsauftrag besten wahrnımmt durch ıhr selbstverständliches
Daseın als Kırche, durch ıhre ständıge Verkündigung und Auslegung des Evangelıums, durch
CGottesdienst und Seelsorge, durch ıhr karıtatıves und diakonisches Wırken“ (ın dieser /<
DA 2001, 168)

Die allgegenwärtige un ansteckende ngst, 1m Leben ur7z kommen, weıl
ach dem Tod nıchts mehr kommt, durchzieht nıcht TT weıthın die deutsche Gesell-
schaft, sondern auch die europäısche. ‚Alıs der rüheren „Jenseıtsvertröstung“, die
Recht krıitisiıert worden 1Sst, wırd ıne „Diesseitsvertröstung“ (Paul Zulehner),
dıe selbst reiche Gesellschaften depressiv verstimmt und dıe Bevölkerung entsolıda-
rıslert. Glaubenslosigkeit führt ZUr Zukunftsangst un:! letztlich FABLE Hoffnungslosig-
keıt, Hoffnungslosigkeit ZAIT Unzufriedenheit als gefährlichem politischem Spreng-
SAatz Nıcht mınder gefährlich für eın GemeiLnwesen 1St das Desinteresse seliner Burger

jeglicher Politik, sSOWweIılt sS1e ıhre CHNSC okale Ebene überschreitet.
Christen, gleich welcher Konfessıon, agıeren auf der Bühne des polıtischen

Geschehens, ob sS1e wollen oder nıcht. Selbst WenNnn S1e sıch als Zuschauer VOTL dem
Fernsehgerät angewiıdert 1abwenden un:! schweıgen, sınd S1Ee 1ne politische Kraft,
allerdings ine negatıve, weıl S1e den anderen das Fe  — kampflos überlassen. Chri-
Sten sınd „Protagonisten“, JIräger VO  52 Hauptrollen, 1mM polıtischen Geschehen,
1n iıhrer Verantwortung VOT (SOft und den Menschen, egal; ob das iın eiıner LO

paıschen Verfassung steht oder nıcht.

40Ö


